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Der EuGH hat mit Urteil vom 28.1.2025 – C-253/23 (vgl. EuGH, PM Nr. 8/25 vom gleichen Tag, Tenor sogleich folgend hier

auf S. 257 abgedruckt) zum Kartellschadensersatz entschieden, dass eine nationale Regelung, die ein Sammelklage-Inkasso

ausschließt, gegen das Unionsrecht verstoßen kann. Das sei der Fall, wenn das nationale Recht keinen anderen kollektiven

Rechtsbehelf zur Bündelung individueller Forderungen der durch ein Kartell Geschädigten vorsieht und sich die Erhebung

einer individuellen Schadensersatzklage als unmöglich oder übermäßig schwierig erweist. 32 Sägewerke machten geltend,

einen Kartellschaden erlitten zu haben und traten ihre Ansprüche an die Gesellschaft ASG 2 ab. Diese Gesellschaft hat als

„Rechtsdienstleisterin“ i. S. d. deutschen Rechts beim LG Dortmund – 8 O 7/20 (Kart) – eine Sammelklage auf Schadensersatz

gegen das Land erhoben und handelt – gegen ein Erfolgshonorar – in eigenem Namen und auf eigene Kosten, aber für

Rechnung der Sägewerke. Das Land stellte die Aktivlegitimation der ASG 2 in Abrede. Der EuGH stellte fest, dass das Unions-

recht jeder Person, die durch eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht einen Schaden erlitten hat, das Recht ver-

leiht, den vollständigen Ersatz dieses Schadens zu verlangen. Eine Schadensersatzklage könne entweder unmittelbar von der

Person erhoben werden, der der betreffende Anspruch zusteht, oder von einem Dritten, an den der Anspruch abgetreten

wurde. Das Unionsrecht regele allerdings nicht die Modalitäten für die Geltendmachung des Anspruchs auf Ersatz des durch

eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht entstandenen Schadens. Folglich sei es Aufgabe der einzelnen Mitglied-

staaten, diese Modalitäten zu regeln, wobei u. a. der Effektivitätsgrundsatz zu beachten ist. Im vorliegenden Fall habe das

deutsche Gericht darüber zu befinden, ob eine Auslegung des nationalen Rechts, die eine Geltendmachung der durch ein

Kartell verursachten Schäden über ein Sammelklage-Inkasso ausschließt, dem Erfordernis der Effektivität genügt. Sollte es zu

dem Ergebnis gelangen, (i) dass das deutsche Recht keinen anderen kollektiven Rechtsbehelf bietet, der eine wirksame

Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs zulässt, und (ii) dass eine individuelle Klage seine Durchsetzung unmöglich

macht oder übermäßig erschwert, müsste das deutsche Gericht einen Verstoß gegen Unionsrecht feststellen. Bei einer sol-

chen Fallgestaltung müsste es versuchen, die nationalen Bestimmungen unionrechtskonform auszulegen. Sollte sich das als

unmöglich erweisen, hätte das deutsche Gericht die nationalen Bestimmungen, die ein Sammelklage-Inkasso für die fragli-

chen individuellen Schadensersatzforderungen ausschließen, unangewendet zu lassen.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Kartellschadensersatz – Nationale Re-

gelung, die ein Sammelklage-Inkasso aus-

schließt, kann gegen Unionsrecht verstoßen

Art. 101 AEUV in Verbindung mit Art. 2 Nr. 4,

Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 der Richtlinie 2014/104/

EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 26. November 2014 über bestimmte Vor-

schriften für Schadensersatzklagen nach natio-

nalem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen

wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mit-

gliedstaaten und der Europäischen Union sowie

Art. 47 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Eu-

ropäischen Union sind dahin auszulegen, dass

sie der Auslegung einer nationalen Regelung, die

bewirkt, dass mutmaßlich durch eine Zuwider-

handlung gegen das Wettbewerbsrecht Geschä-

digte daran gehindert werden, ihre Schadenser-

satzansprüche an einen Rechtsdienstleister zur

gebündelten Geltendmachung im Rahmen einer

Schadensersatzklage abzutreten, die sich nicht

auf eine – insbesondere in Bezug auf die Feststel-

lung des Sachverhalts – bestandskräftige und

bindende Entscheidung stützt, mit der eine

Wettbewerbsbehörde eine solche Zuwiderhand-

lung festgestellt hat, entgegenstehen, soweit

– das nationale Recht keinerlei andere Möglich-

keit zur Bündelung individueller Forderungen

dieser Geschädigten vorsieht, die geeignet

wäre, eine wirksame Durchsetzung dieser

Schadensersatzansprüche zu gewährleisten,

und

– sich die Erhebung einer individuellen Scha-

densersatzklage für diese Geschädigten in An-

betracht aller Umstände des Einzelfalls als un-

möglichoder übermäßig schwierig erweist,mit

der Folge, dass ihnen ihr Recht auf effektiven

gerichtlichenRechtsschutz verwehrtwürde.

Sollte sich diese nationale Regelung nicht

unionsrechtskonform auslegen lassen, gebieten

es diese Bestimmungen des Unionsrechts dem

nationalen Gericht, die nationale Regelung un-

angewendet zu lassen.

EuGH, Urteil vom 28.1.2025 – C-253/23
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-257-1

unterwww.betriebs-berater.de

 Die Entscheidung wird demnächst mit einem

Kommentar von Dux-Wenzel veröffentlicht.

EuGH: Aufforderung zum Kauf – Informa-

tion über Art der Preisberechnung

Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 Buchst. c der Richtlinie

2005/29/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Ge-

schäftspraktiken von Unternehmen gegenüber

Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung

der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtli-

nien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates sowie der

Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über

unlautere Geschäftspraktiken) ist dahin auszule-

gen, dass im Fall einer Aufforderung zum Kauf,

die mittels einer kommerziellen Kommunikation

im Internet erfolgt, die Information über die Art

der Preisberechnung nicht notwendigerweise

den genauen Prozentsatz eines variablen Be-

standteils wie der Ausgleichsmenge enthalten

muss, den der Stromversorger für den betreffen-

den Verbraucher anwendet, so dass dieser, wenn

er seinen Stromverbrauch kennt, den Preis selb-

ständig berechnen kann, sofern in dieser Kom-

munikation die grundsätzliche Anwendbarkeit

eines solchen Prozentsatzes zusammenmit einer

möglichen Größenordnung und den Faktoren,

die sich auf diesen Prozentsatz auswirken, ange-

geben werden und der Durchschnittsverbrau-

cher dadurch in die Lage versetzt wird, eine infor-

mierte geschäftliche Entscheidung zu treffen.

EuGH, Urteil vom 23.1.2025 – C-518/23
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-257-2

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Rückforderung einer staatlichen

Beihilfe

Art. 108 und Art. 288 Abs. 4 AEUV, die Art. 16

und 31 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Ra-

tes vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschrif-

ten für die Anwendung von Artikel 108 [AEUV]

sowie die Art. 41 und 47 der Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union sind dahin aus-

zulegen, dass sie, wenn in einem Beschluss der

Europäischen Kommission die Rückforderung ei-

ner staatlichen Beihilfe von einem darin genann-

ten Empfänger angeordnet wird, einer nationa-

len Regelung, nach der die zuständigen nationa-
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